
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/6/11 1Ob76/75
(1Ob77/75), 8Ob603/86, 6Ob265/06y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1975

Norm

ABGB §871 F

ZPO §31

ZPO §32

ZPO §33

ZPO §34

Rechtssatz

Die nach Inhalt und Form ordnungsgemäß ausgestellte Prozessvollmacht kann nur im Innenverhältnis, nicht aber mit

Wirkung dem Gericht oder dem Prozessgegner gegenüber etwa wegen Irrtums mit Wirkung für die Vergangenheit

angefochten werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 76/75

Entscheidungstext OGH 11.06.1975 1 Ob 76/75

Veröff: NZ 1981,78

8 Ob 603/86

Entscheidungstext OGH 12.02.1987 8 Ob 603/86

6 Ob 265/06y

Entscheidungstext OGH 30.11.2006 6 Ob 265/06y

Vgl; Beisatz: Einer einem Rechtsanwalt erteilten Vollmacht beigefügte Bedingungen oder Beschränkungen sind

aus Verkehrsschutzgründen im Außenverhältnis unbeachtlich. (T1)
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